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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 15. Oktober 2020  
hier: Änderung der Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren: 
  Aufnahme des Eingriffs Implantationen einer Knieendoprothese in den Besonderen 

Teil der Richtlinie 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. g. Beschluss vom 15. Oktober 2020 über eine Än-

derung der Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren (Zm-RL) wird nicht beanstandet. 
 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Regelungstext und Tragende Gründe zu § 2 Eingriff 5der Richtlinie zum Zweitmeinungsverfah-

ren (Zm-RL) fallen auseinander. Nach der Regelung sind zur Erbringung der Zweitmeinung u.a. 

Fachärztinnen und Fachärzte für Orthopädie berechtigt. In den Tragenden Gründen wird ausge-

führt, dass auch diese über den Schwerpunkt Unfallchirurgie („jeweils“) verfügen müssen. Vor 

dem Hintergrund der ergänzenden Stellungnahme des Gemeinsamen Bundesausschusses im 

Schreiben vom 10. Juni 2020 zu Eingriff 3 der Zm-RL (Arthroskopische Eingriffe an der Schulter) 

könnte es sich dabei um einen Fehler handeln. Die Formulierungen der Tragenden Gründe soll-

ten zur Klarstellung zeitnah überprüft und ggf. angepasst werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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